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Tierhalter/Tierhalterin

Anzeige
einer Sentinelhaltung von Geflügel

Tierart Anzahl

  Gänse

  Enten

Senden Sie das ausgefüllte Formular an:

Kreis Steinfurt
Veterinäramt
Tecklenburger Straße 10
48565 Steinfurt

oder per Mail: amt39@kreis-steinfurt.de
oder per Fax: 02551 69-2992

  Die dem Antrag beigefügten Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum Unterschrift des Tierhalters

Straße Hausnummer

OrtPostleitzahl

VornameName

Hiermit zeige ich die Haltung von Enten und/oder Gänsen zusammen mit Hühnern und/oder Puten (sog. Sentineltierhaltung) zur Früherkennung 
der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest nach§ 7 Abs. 2 und 3 der Geflügelpestverordnung (GeflPestSchV) an: 

E-MailTelefon

Ort der Haltung (falls abweichend)

Registrienummer

Ich erkläre hiermit verbindlich, entsprechend den Vorgaben der Anlage 2 zu§ 7 Abs. 2 GeflPestSchV

gemäß § 7 Abs. 2 GeflPestSchV gemeinsam und räumlich zusammen mit folgenden Sentineltieren zu halten (siehe Hinweise): 

Tierart Anzahl

  Hühner

  Puten

Haltungsart

  Stall   Wasserfläche

  Freiland   Voliere

  Sonstiges

Mir ist bekannt, dass ich gemäß § 7 Abs. 2 Satz 6 GeflPestSchV jedes verendete Stück Geflügel unverzüglich virologisch auf hochpäthogenes 
aviäres lnflucnzavirus (Al) untersuchen lassen muss.
Ich bestätige, dass für den o.g. Betrieb ein Bestandsregister geführt wird.
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Hinweise
§ 7 Abs. 2 und 3 der GeflPestSchV

(2) Enten und Gänse dürfen auf einem Geflügelmarkt oder einer Veranstaltung ähnlicher Art nur aufgestellt werden, soweit längstens sieben Tage 
vor der jeweiligen Veranstaltung Proben von 60 Tieren des jeweiligen Bestands in einer von der zuständigen Behörde bestimmten Untersuchungs-
einrichtung virologisch mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht worden sind. Die Proben sind mittels eines 
kombinierten Rachen- und Kloakentupfers zu entnehmen. Werden weniger als 60 Enten und Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen Tiere 
zu untersuchen. Anstelle der Untersuchung nach Satz 1 kann der Tierhalter Enten und Gänse zusammen mit Hühnern oder Puten halten, soweit 
die Hühner oder Puten dazu dienen, die Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand frühzeitig zu erkennen. In diesem 
Fall muss die in der Anlage 2 in Spalte 2 vorgesehene Anzahl von Hühnern oder Puten gehalten werden. Ferner hat der Tierhalter in den Fällen des 
Satzes 4 jedes verendete Stück Geflügel in einer von der zuständigen Behörde bestimmten Untersuchungseinrichtung unverzüglich auf hochpatho-
genes aviäres Influenzavirus virologisch untersuchen zu lassen.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Satz 4 hat der Tierhalter der zuständigen Behörde die geri1einsame Haltung von Enten und Gänsen mit Hühnern 
und Puten unverzüglich anzuzeigen. Die zuständige Behörde hat dem Tierhalter über die Anzeige eine Bestätigung auszustellen.

Anlage 2 zu § 7 Abs. 2 GeflPestSchV

Anzahl der gehaltenen Enten/Gänse Anzahl der zu haltenden Hühner/Puten

1 2

unter 10 mindestens 1, höchstens dieselbe Anzahl wie gehaltene Enten/Gänse

11 – 100 10 – 50

101 – 1.000 20 – 60

über 1.000 30 – 70
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1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlicher
Landrat des Kreises Steinfurt
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt

Datenschutzbeauftragter
Kreis Steinfurt
Datenschutzbeauftragter
Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt
datenschutz@kreis-steinfurt.de

Aufsichtsbehörde
Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4 | 40213 Düsseldorf
Tel. 0211 38424-0 | Fax 0211 38424-10
poststelle@ldi.nrw.de. 

2. Datenerhebung
Die im Antragsverfahren erhobenen Daten und Nach-
weise sind erforderlich, um Ihren Antrag prüfen zu kön-
nen. Die Datenerhebung erfolgt auf der Grundlage des 
Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c und e DS-GVO

3. Datenerhebung bei anderen Stellen 
Sofern für die Klärung der Antragsvoraussetzungen 
weitere Daten erhoben werden müssen, werden diese 
ausschließlich zu gesetzlichen Zwecken bei Dritten er-
hoben (z. B. Behörden im landwirtschaftlichen Bereich, 
externe behördliche Datenbanken, Bundeszentralre-
gister, Gewerbezentralregister). 

4. Datenweitergabe an Dritte 
Zur Erfüllung der Aufgaben anderer öffentlicher Stel-
len kann es erforderlich sein, dass das Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt die Daten im Einzelfall 
an andere öffentliche Stellen weitergibt (z. B. Behörden 
im landwirtschaftlichen Bereich, Untersuchungsämter, 
externe behördliche Datenbanken, Aufsichtsbehörden, 
Staatsanwaltschaften, Gerichte, behördliche Stellen 
für statistische Erhebungen, EU-Mitgliedstaaten und 
Drittländer). Die Datenweitergabe erfolgt ausschließ-
lich zu gesetzlichen Zwecken. 

5. Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Ein-
schränkung  der Verarbeitung oder Löschung Ih-
rer personenbezogenen Daten, Recht auf Wider-
spruch und Beschwerde 
Wenn Sie eine Auskunft zu den zu Ihrer Person gespei-
cherten personenbezogenen Daten wünschen, wen-
den Sie sich bitte an das Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt des Kreises Steinfurt. Sie können 
auch den Datenschutzbeauftragten zu Rate ziehen. Auf 
Wunsch wird Ihnen ein Auszug zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zur Verfügung gestellt. Wenn Sie 
feststellen, dass zu Ihrer Person gespeicherte Daten 
fehlerhaft oder unvollständig sind, können Sie jederzeit 
die unverzügliche Berichtigung dieser Daten verlan-
gen. Unter den Voraussetzungen des Art. 18 DS-GVO 
können Sie eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
Daten verlangen. Dies kommt z. B. dann in Betracht, 
wenn die Richtigkeit der erhobenen Daten bestrit-
ten wird. Personenbezogene Daten werden gelöscht, 
wenn sie für die Durchführung dieses Antragsverfah-
rens oder im Rahmen der allgemeinen Überwachung 
dieses Rechtsbereiches nicht mehr erforderlich sind. 
Unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSG-VO haben 
Sie das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. 
Unter den Einschränkungen des Art. 21 DS-GVO be-
steht auch ein Recht auf Widerspruch gegen die Verar-
beitung personenbezogener Daten. Sollten Sie mit den 
Auskünften oder der Verarbeitung personenbezogener 
Daten nicht einverstanden sein, können Sie sich mit ei-
ner Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden. 

Hinweise zum Datenschutz 
Soweit es für die Durchführung des Antragsverfahrens erforderlich ist, werden Ihre Daten manuell bzw. automatisiert 
verarbeitet (d. h. insbesondere: erhoben, erfasst, geordnet, gespeichert und übermittelt). 
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